
 
 

Corona Soforthilfe für Mürzzuschlager Unternehmer bzw. Unternehmen  (Stand: 01.04.2020) 
 
Zielgruppe 
Rechtmäßige selbstständige Betreiber eines gewerblichen Unternehmens oder eines freien 
Berufes, welche die unternehmerische Tätigkeit hauptberuflich durchführen: 

 Ein-Personen-Unternehmen 

 Kleinstunternehmen als natürliche Person, Personengesellschaften (OG, KG) und 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH), die maximal € 300.000,- Umsatz 
oder Bilanzsumme aufweisen  

 Freie Berufe aus dem Gesundheitsbereich 
 
Von der Förderung ausgenommen 

 Personen, die zum Antragszeitpunkt eine Leistung aus der Arbeitslosenversicherung 
oder aus der gesetzlichen Pensionsversicherung beziehen 

 Filialbetriebe 
 
Förderung 

 Einmaliger Zuschuss von mindestens € 500,-  plus einer Monatsmiete (netto) 

 Die Maximalsumme ist mit €_1.000,- limitiert 

 Für Unternehmen, welche nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind, gilt die Bruttomiete 

 Betriebskosten werden nicht gefördert 

 Unternehmer, welche in eigenen Räumlichkeiten tätig sind und daher keine Miete 
bezahlen, bekommen einen einmaligen Zuschuss von pauschal € 500,- 
 

Voraussetzungen 

 Unternehmen der Zielgruppe 

 Firmensitz in Mürzzuschlag 

 Angeordnete befristete Unternehmensschließung aufgrund der Corona-Pandemie 
oder ein Umsatzrückgang von mind. 50 % im Vergleich zum Vormonat (Februar 2020) 

 Kein anhängiges Sanierungs- oder Konkursverfahren 
 
Förderansuchen 

 Das Ansuchen erfolgt mit dem Formular „Corona Soforthilfe für Mürzzuschlager 
Unternehmen“ inkl. folgender Unterlagen: 

o Mietvertrag und ein Beleg der letzten Mietzahlung 
o Bestätigung durch einen Steuerberater bzgl. des Jahresumsatzes/der 

Bilanzsumme und wenn erforderlich des Umsatzrückganges 
 
Auszahlung: 

 Die Auszahlung erfolgt kurzfristig nach Freigabe des zuständigen Organs 
 

 

 
Achtung:  
Für die Gewährung von Landes- u. Bundesförderungen wird vorausgesetzt, dass von den 
jeweiligen Unternehmen KEINE anderen Förderungen bei Antragstellung bezogen werden! 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_deAT887AT887&q=Vorsteuerabzugsberechtigt&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiU_MGj8cHoAhVS-qQKHZuiAYsQkeECKAB6BAgNECk


 

A N S U C H E N 

auf Gewährung der Corona Soforthilfe 

für Unternehmen mit Standort in Mürzzuschlag 

 

An die  

Stadtgemeinde Mürzzuschlag 

Wirtschaftsförderung 

Wiener Straße 9 

8680 Mürzzuschlag              Mürzzuschlag,    .   .2020 
 

Firma:   

Firmensitz / Adresse:  

Antragsteller (GF bei GmbH):  
  

Telefon:  

Email:  

Bank:  

IBAN:  
  

Gesellschaftsform:  
Vorsteuerabzug: O JA                 O NEIN 

  

Besteht für die Geschäftsfläche ein 

Mietverhältnis: 
O JA                 O NEIN 

Miete netto / p.m. (ohne Betriebskosten)  
Verordnetes Betretungsverbot: O JA                 O NEIN 

  

Umsatz Februar 2020*:  

Umsatz März 2020*:  
(*Nur erforderlich, wenn kein Betretungsverbot) 

 

Wenn für die Geschäftsfläche ein Mietverhältnis besteht, sind der Mietvertrag und 

der Zahlungsbeleg für die Miete Februar 2020 dem Ansuchen beizulegen. 

 

 

Antragsteller 

 

Datum / Name / Firmenmäßige Zeichnung 

 

 

Für die Richtigkeit der Angaben der Steuerberater 

 

 
Datum / Name / Firmenmäßige Zeichnung 

 


